
anschaulich zu machen, daß bestimmte von den Gerich
ten abgeurteilte Verbrechen Hemmnisse des sozialisti
schen Aufbaus sind und wie solche Hemmnisse durch 
eine richtige Strafpolitik des Gerichts beseitigt werden. 
Nicht selten nahmen Veranstaltungen den Charakter 
einer öffentlichen Rechtsauskunft an, ohne daß ver
sucht wurde, von diesen Anfragen ausgehend die Rolle 
der Arbeiter-und-Bauern-Macht und ihres Gerichts 
prinzipiell darzulegen. Im Referat sprach der Richter 
des volksdemokratischen Staates, während in der Be
antwortung von Anfragen plötzlich (ohne sich dessen 
bewußt zu werden) der klassenneutrale Jurist in Er
scheinung trat, der interessante juristische Fälle löste.

Die Aussprachen der Justizorgane mit den Werk
tätigen in den Betrieben und LPG sowie mit allen' Be
völkerungsschichten sollen aber ausnahmslos erreichen, 
daß die Volksmassen immer besser befähigt werden, 
die Grundsätze der Rechtsprechung zu bestimmen und 
aktiv an der Verwirklichung unseres sozialistischen 
Rechts teilzuhaben. Deshalb muß jetzt die Veränderung 
des Inhalts der politischen Massenarbeit im Vorder
grund stehen, muß viel stärker als bisher erzieherisch 
auf die Menschen eingewirkt werden. So müssen im 
Mittelpunkt einer Aussprache mit LPG-Bauern die 
Fragen der Festigung der Arbeitsdisziplin und der ge
nossenschaftlichen Verbundenheit stehen', muß an Hand 
des Statuts der LPG mit den Genossenschaftsbauern 
über ihre Rechte und Pflichten diskutiert, nicht aber 
Rechtsfolgen eines Austritts aus der LPG in den Mittel
punkt gerückt werden. An Beispielen aus der Gerichts
praxis ist zu zeigen, wie unser Staat durch seine Justiz- 
organe die Entwicklung der LPG gegen Angriffe des 
Klassenfeindes schützt und wie andererseits auch Ge
nossenschaftsbauern durch das Gericht umerzogen 
werden, die bisher noch nicht die richtige Einstellung 
zum genossenschaftlichen Eigentum fanden. Dabei ist 
darüber zu sprechen, wie die Genossenschaftsbauern 
ihre Wachsamkeit verstärken und gegen bestimmte Er
scheinungen ankämpfen können, die Ursache von Ver
brechen sind oder sie auslösen, z. B. Schlendrian im 
Umgang mit dem Genossenschaftseigentum, Alkohol
genuß während der Arbeitszeit usw. Solche Ausspra
chen wenden der schnellen sozialistischen' Entwicklung 
unserer Landwirtschaft dienen.

■Die Justizaussprache auf dem Land erfordert, daß 
das Gericht über die konkrete örtliche Situation infor
miert ist, daß es weiß, welche Probleme die LPG-Bau- 
ern bewegen, wie stank der Einfluß von Großbauern ist, 
welche Strafverfahren in den letzten Jahren gegen 
Bürger der Gemeinde durchgeführt wurden'. Vor der 
Justizaussprache muß der Referent in der Lage sein, 
zuverlässig die Probleme einzuschätzen, die diskutiert 
werden, und er muß wissen, mit welchen Unklarheiten 
er sich gegebenenfalls wird1 in der Aussprache ausein
andersetzen müssen. In gleicher Weise muß der Richter, 
Staatsanwalt oder Schöffe, der im Betrieb sprechen 
will, mit der betrieblichen Situation vertraut sein.

Das ist die eine Seite der Voraussetzungen, die not
wendig sind, die Qualität der Justizaussprachen zu ver
bessern. Die andere Seite verlangt, daß der Referent 
den Überblick und das Verständnis für die allgemeine 
politische Entwicklung hat, vertraut mit den konkreten 
Aufgabenstellungen für den Aufbau des Sozialismus 
im Kreis und in den Gemeinden ist und die Schwer
punkte der Rechtsprechung kennt. Jedes Auftreten als 
Referent in einer Aussprache mit der Bevölkerung be-1 
darf daher einer sorgsamen Vorbereitung, die sowohl 
von der Leitung des Gerichts oder der Staatsanwalt
schaft als auch individuell von jedem Richter, Staats
anwalt oder Schöffen zu leisten ist.

Jeder Mitarbeiter der Justiz und jeder Schöffe, der an 
der politischen Massenarbeit teilnimmt, muß ständig 
an sich arbeiten, um seine Kenntnisse vom politischen, 
wissenschaftlichen und kulturellen Geschehen unserer 
Zeit zu vertiefen und die Gesetzmäßigkeiten des sozia
listischen Auflbaus zu begreifen. Die Erkenntnis der 
untrennbaren Verbindung des Rechts mit der Politik 
unseres Staates für den Sieg des Sozialismus muß in 
der praktischen Tätigkeit, gleich ob in der Rechtspre
chung oder der politischen Massenarbeit, dazu führen, 
die juristischen Darlegungen stets unter dem Gesichts
punkt des erzieherischen Einwirkens auf eine Verände
rung des Bewußtseins zu geben. Hier wird aber nur

der Richter, Staatsanwalt oder Schöffe (und dies gilt 
ebenso für Notare und Rechtsanwälte) zu einer über
zeugenden Wirkung kommen, der sich täglich an Hand 
des Studiums der Parteibeschlüsse, der Nachrichten 
vom außen- und mnenpolitischen Geschehen, der Mel
dungen über die sozialistischen Aufbauerfolge und 
neuen Arbeitsmethoden erarbeitet, wie sich das Kräfte
verhältnis zugunsten des Sozialismus verändert und 
wie sich die Klassenkampfsituation gestaltet, beson
ders auch im örtlichen Maßstab. Das tägliche sorgsame 
Verfolgen der Tagespresse, das sofortige Studium der 
jeweiligen [Beschlüsse der Partei und der wichtigsten 
Beiträge in der periodischen Presse schaffen die allge
meinen Voraussetzungen, um in den Veranstaltungen 
als Referent und Leiter der Diskussion überzeugend 
auf die verschiedenstem Fragen argumentieren zu 
können.

Eine solche ständige allgemeine Vorbereitung ist not
wendig, sie reicht aber allein für sich niemals aus. Jede 
Veranstaltung bedarf einer konkreten Vorbereitung, 
die bereits bei der Planung der Veranstaltungen be
ginnen muß. Der Feststellung S t r e i t s 1 ,  daß es heute 
nicht mehr genügt, nur die Versammlungspläne auf
zustellen, sondern daß es genauer Überlegungen zur 
Durchführung der politischen Massenarbeit bedarf, ist 
voll zuzustimmen. Die Planung der Massenarbeit auf 
der Grundlage der politischen Analyse und der zuver
lässigen Einschätzung der Probleme wird nur dann 
erfolgreich sein, wenn Gericht, Staatsanwaltschaft und 
Staatliches Notariat zu einer ständigen engen Zusam
menarbeit mit den örtlichen Organen der Staatsmacht, 
den Ausschüssen der Nationalen Front .und den Ge
werkschaften gekommen sind und wenn auf die Hin
weise der Partei für die Propaganda- und Agitations
arbeit im Kreisgebiet geachtet wird. Dann kann richtig 
entschieden werden, zu welchem Thema und in wel
chem Betrieb oder Ort eine Justizaussprache durch
geführt werden muß, welches Thema in der Presse zu 
behandeln ist, ob die Mitarbeiter der Justiz im Rahmen 
allgemeiner Aussprachen der Nationalen Front oder der 
Gewerkschaften auftreten oder ob eine Aussprache und 
Rechenschaftslegung des Gerichts stattfinden soll.

Eine solche ständige Zusammenarbeit mit den ört
lichen Staatsorganen, Gewerkschaften und der Natio
nalen Front hat während der Wahllbewegung zu den 
Schöffenwahlen 1858 zu einer qualitativen Verbesserung 
des Inhalts der Aussprachen und auch zu einer besse
ren Organisation geführt. Es wurde daher die Schluß
folgerung gezogen, unbedingt diese enge Zusammen
arbeit beizübehalten und auszubauen. Sie ist eine der 
wichtigsten Voraussetzungen, den Inhalt der Justizaus
sprachetätigkeit in die gesamte propagandistische und 
agitatorische Aufklärungsarbeit im Kreis oder Bezirk 
einzubeziehen. Zugleich ergibt sich hieraus auch die 
enge Zusammenarbeit in der Planung und Organisation 
der Aussprachetätigkeit auf dem Gebiet des Rechts und 
der Arbeit der Justizorgane. Hier sollten sich die Natio
nale Front oder die Ständige Kommission der Volks
vertretung für innere Angelegenheiten, VP und' Justiz 
koordinierend einschalten, um das in der Praxis oft 
noch bestehende Nebeneinander zu überwinden. Neben 
der auf einen längeren Zeitraum vorzunehmenden Pla
nung und Festlegung der Aussprachen' muß genügend 
Beweglichkeit gegeben sein, auch kurzfristig noch eine 
Aussprache, z. B. zur sofortigen Auswertung eines be
schleunigten Verfahrens gegen einen Schieber oder 
Spekulanten, durchzuführen.

Um eine konkrete Vorbereitung der einzelnen' Aus
sprachen in Betrieben oder auf dem Land zu sichern, 
sollten die Justizorgane sich bestimmte Informations
karten für einzelne Ortschaften und wichtige Betriebe 
schaffen, in denen auf genommen wird: Angaben zur 
Struktur und zur klassenmäßigen Zusammensetzung, 
über das Bestehen eines Schöffenkollektivs und dessen 
Arbeit, Themen bereits durchgeführter Aussprachen 
und Einschätzung ihres Verlaufs. Mit gutem Erfolg 
stützt sich z. B. das Kreisgericht Meißen auf solche 
Karteiblätter zur Justizaussprachetätigkeit. Doch bedarf 
es noch einer Ergänzung. Das Karteiblatt kann immer 
nur bestimmte Grundinformationen geben. Die darüber 
hinausgehende Information über den gegenwärtigen
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